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VereinbarungVereinbarung

zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft,zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
handelnd durch das Bundesamt für Landwirtschafthandelnd durch das Bundesamt für Landwirtschaft

BLW, und dem Fürstentum Liechtenstein, han-BLW, und dem Fürstentum Liechtenstein, han-
delnd durch das Amt für Lebensmittelkontrolledelnd durch das Amt für Lebensmittelkontrolle

und Veterinärwesen ALKVW, betreffend die Ver-und Veterinärwesen ALKVW, betreffend die Ver-
rechnung der Beiträge an die Kosten für die Entsor-rechnung der Beiträge an die Kosten für die Entsor-

gung von tierischen Nebenprodukten mit dengung von tierischen Nebenprodukten mit den
Gebühren für den Tierverkehr sowie mit denGebühren für den Tierverkehr sowie mit den

SchlachtabgabenSchlachtabgaben

Abgeschlossen in Vaduz/Bern am 17./19. Dezember 2019
Inkrafttreten: 1. Januar 2020

AusgangslageAusgangslage
Nach den Art. 14 Abs. 1 und 16 des Tierseuchengesetzes vom 1. Juli 1966
(TSG; SR 916.40) und Art. 15a der Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995
(TSV; SR 916.401) muss jedes Tier der Rinder-, Schaf-, Ziegen- und Schwei-
negattung sowie Equiden gekennzeichnet und registriert sein und nach Art.
15a TSG und Art. 15e TSV muss deren Verkehr in einer zentralen Tierver-
kehrsdatenbank aufgezeichnet werden. Die Kosten der Kennzeichnung und
Registrierung gehen zulasten der Tierhalter (Art. 15b TSG) und sind in der
Verordnung vom 28. Oktober 2015 über die Gebühren für den Tierverkehr
(GebV-TVD; SR 916.404.2) geregelt. Wer Tiere der Rinder-, Schaf-, Ziegen-
und Schweinegattung zur Schlachtung bringt, hat zudem für jedes Tier eine
Abgabe zu entrichten (Schlachtabgabe; Art. 56a TSG). Der Schlachtbetrieb
erhebt die Schlachtabgabe beim Lieferanten der Schlachttiere gemäss Art. 38a
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TSV. Die genannten Bestimmungen sind aufgrund des Vertrags vom 29. März
1923 zwischen der Schweiz und Liechtenstein über den Anschluss des Fürs-
tentums Liechtenstein an das schweizerische Zollgebiet (SR 0.631.112.514 /
LR 0.631.112) in Liechtenstein ebenfalls anwendbar. Die Fürstliche Regierung
macht die anwendbaren schweizerischen Rechtsvorschriften kund. Die mass-
gebliche Fassung und der Umfang der Anwendbarkeit der schweizerischen
Rechtsvorschriften richten sich nach dieser Kundmachung (LR 170.551.631).
Auf der Grundlage von Art. 45a TSG und der Verordnung vom 10. November
2004 über die Ausrichtung von Beiträgen an die Kosten der Entsorgung von
tierischen Nebenprodukten (SR 916.407) richtet der Bund im Rahmen der
bewilligten Kredite den Tierhaltern und den Schlachtbetrieben Beiträge an die
Kosten der Entsorgung von Fleischnebenprodukten aus. Die Betreiberin der
Tierverkehrsdatenbank (zzt. die identitas AG) erstellt eine Abrechnung und
zahlt die Beiträge aus. Sie kann die Entsorgungsbeiträge mit den Gebühren für
den Tierverkehr sowie den Schlachtabgaben verrechnen (Art. 3 der Verord-
nung über die Ausrichtung von Beiträgen an die Kosten der Entsorgung von
tierischen Nebenprodukten).
In Liechtenstein sind mit Art. 1 Abs. 4 und Art. 11a des Gesetzes vom 20.
Oktober 1966 über die Bekämpfung von Tierseuchen (LR 916.41) und mit
der Verordnung vom 24. Januar 2006 über die Ausrichtung von Beiträgen an
die Kosten für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (LR 916.411.6)
analoge Bestimmungen zur Ausrichtung von Beiträgen an die Entsorgungs-
kosten in Kraft.
Die schweizerische Tierseuchenverordnung wird per 1. Januar 2020 geändert.
Damit werden Schaf- und Ziegenhalter verpflichtet, Bewegungen ihrer Tiere
der Tierverkehrsdatenbank zu melden. In diesem Zusammenhang hat die
Schweiz auch die Verordnung über die Ausrichtung von Beiträgen an die
Kosten der Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (SR 916.407) ange-
passt und richtet Beiträge für die korrekte Meldung an die Schaf- und Zie-
genhalter aus. Liechtenstein übernimmt dieses Vorgehen und passt die Ver-
ordnung vom 24. Januar 2006 über die Ausrichtung von Beiträgen an die
Kosten für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (LR 916.411.6) per
1. Januar 2020 an.
Gemäss Rahmenvertrag Nr. 623000664 vom 21. Dezember 2018 zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft, handelnd durch das BLW, und der iden-
titas AG, erfüllt die identitas AG die mit dem Fürstentum Liechtenstein staats-
vertraglich vereinbarten Leistungen.
Mit der vorliegenden Vereinbarung werden die Leistungen der identitas AG
für Liechtenstein auf die Schaf- und Ziegenhalter gemäss Verordnung über
die Ausrichtung von Beiträgen an die Kosten der Entsorgung von tierischen
Nebenprodukten (SR 916.407) bzw. Verordnung vom 24. Januar 2006 über die
Ausrichtung von Beiträgen an die Kosten für die Entsorgung von tierischen
Nebenprodukten (LR 916.411.6) ausgedehnt.
Bezüglich der Verrechnung der Beiträge an die Kosten für die Entsorgung von
tierischen Nebenprodukten mit den Gebühren für den Tierverkehr sowie mit
den Schlachtabgaben vereinbaren das ALKVW und das BLW was folgt:
1.1. LeistungenLeistungen derder identitasidentitas AGAG alsals BetreiberinBetreiberin derder zentralenzentralen Tierverkehrsda-Tierverkehrsda-

tenbanktenbank
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1.1. Zur Ausrichtung von Beiträgen an die Kosten der Entsorgung von tieri-
schen Nebenprodukten unterhält die identitas AG für jeden bei ihr regis-
trierten liechtensteinischen Tierhalter und Schlachtbetrieb ein eigenes
Konto.

1.2. Die identitas AG schreibt den liechtensteinischen Tierhaltern und
Schlachtbetrieben die Beiträge nach der Verordnung vom 24. Januar 2006
über die Ausrichtung von Beiträgen an die Kosten für die Entsorgung von
tierischen Nebenprodukten (LR 916.411.6) gut. Sie übermittelt den vorab
genannten Tierhaltern und Schlachtbetrieben mindestens einmal jährlich
eine Abrechnung, in welcher die gutgeschriebenen Entsorgungsbeiträge
aufgeführt und mit den Gebühren gemäss der Verordnung vom 28.
Oktober 2015 über die Gebühren für den Tierverkehr (SR 916.404.2) und
den Schlachtabgaben gemäss der Tierseuchenverordnung vom 27. Juni
1995 (SR 916.401) verrechnet sind.

1.3. Die identitas AG überweist den liechtensteinischen Tierhaltern und
Schlachtbetrieben den Betrag bzw. führt das Inkasso durch.

2. Vergütung und Kostenabrechnung2. Vergütung und Kostenabrechnung
2.1. Das BLW stellt dem ALKVW für den administrativen Aufwand der iden-

titas AG im Vorjahr jährlich bis Mitte Januar Rechnung von pauschal CHF
5 000.-.

2.2. Das BLW stellt dem ALKVW bis Mitte Januar Rechnung für die von
der identitas AG den liechtensteinischen Tierhaltern und Schlachtbetrieben
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember des Vorjahres gutgeschriebenen Ent-
sorgungsbeiträge.

2.3. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage nach dem Datum der Rechnungsstel-
lung.

3. Informationspflicht des ALKVW3. Informationspflicht des ALKVW

Das ALKVW informiert die identitas AG, wenn für den jeweiligen Tier-
halter oder Schlachtbetrieb in Liechtenstein die Voraussetzungen für die
Ausrichtung der Entsorgungsbeiträge nicht mehr gegeben sind und das
ALKVW die Einstellung der Auszahlungen verfügt.

4. Auflösung und Kündigung der Vereinbarung4. Auflösung und Kündigung der Vereinbarung
4.1. Diese Vereinbarung kann bei gegenseitigem Einverständnis beider Ver-

tragsparteien jederzeit aufgelöst werden.
4.2. Diese Vereinbarung kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6

Monaten von jeder Vertragspartei auf Ende eines Kalenderjahres gekündigt
werden.

5.5. AufhebungAufhebung derder VereinbarungVereinbarung vomvom 12.12. NovemberNovember 20132013 undund InkrafttretenInkrafttreten
dieser Vereinbarungdieser Vereinbarung
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5.1. Die Vereinbarung vom 12. November 2013 wird auf den Zeitpunkt des
Inkrafttretens der vorliegenden Vereinbarung aufgehoben.

5.2. Diese Vereinbarung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.
Bern, 19. Dezember 2019 Vaduz, 17. Dezember 2019

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Bundesamt für Landwirtschaft BLW

Für das Fürstentum Liechtenstein
Amt für Lebensmittelkontrolle und Veteri-
närwesen

gez. Adrian Aebi
Vize-Direktor

gez. Dr. Werner Brunhart
Landestierarzt

gez. Niklaus Neuenschwander

Leiter Fachbereich Tierische
Produkte und Tierzucht

gez. Dr. Wolfgang Burtscher
Abteilungsleiter Lebensmittelkontrolle und
Verbraucherschutz
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